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RS OGH 1987/7/9 13Os76/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1987

Norm

FinStrG §17 Abs3

Rechtssatz

Sachen, hinsichtlich derer ein Finanzvergehen begangen wurde, sind für verfallen zu erklären, wenn sie zur Zeit der

Entscheidung im Eigentum oder Miteigentum des Täters stehen. Die Prüfung au8allender Sorglosigkeit bezieht sich

nur auf Sacheigentümer, die weder Täter noch Beteiligte des Finanzvergehens sind.
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